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Bericht 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)  
gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

─ Drucksachen 19/4457, 19/4919 ─ 

Entwurf eines Gesetzes  
zu dem Vertrag vom 6. Juli 2018 zwischen  
der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden in Deutschland  
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –  
zur Änderung des Vertrages vom 27. Januar 2003 zwischen  
der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden in Deutschland 
 – Körperschaft des öffentlichen Rechts –,  
zuletzt geändert durch den Vertrag vom 30. November 2011 

Bericht der Abgeordneten Martin Gerster, Klaus-Dieter Gröhler, Marcus Bühl, 
Dr. Stefan Ruppert, Victor Perli und Dr. Tobias Lindner 

Durch den Vertrag verpflichtet sich der Bund, dem Zentralrat der Juden in Deutschland 
die vereinbarte Staatsleistung zu gewähren. Das Gesetz zu diesem Vertrag soll die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung dieser Leistung schaffen. 

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die öffentlichen Haushalte 
stellen sich wie folgt dar:  

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Laut Vertragsbestimmung entstehen dem Bund Ausgaben in Höhe von 13 Mio. Euro 
jährlich. Die für die Erhöhung erforderlichen zusätzlichen Haushaltsmittel des Bundes 
in Höhe von 3 Mio. Euro jährlich sind in der Finanzplanung des Bundes bereits 
vorgesehen. 
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Erfüllungsaufwand 

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

Weitere Kosten 

Kosten für die Wirtschaft und für soziale Sicherungssysteme entstehen nicht. 
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucherpreisniveau, ergeben sich nicht. 

Der Haushaltsausschuss hält den Gesetzentwurf einvernehmlich für mit der 
Haushaltslage des Bundes vereinbar. 

Die Finanzplanung des Bundes für die Folgejahre ist entsprechend fortzuschreiben. 

Dieser Bericht beruht auf der vom federführenden Ausschuss für Inneres und Heimat 
vorgelegten Beschlussempfehlung.  

Berlin, den 10. Oktober 2018 
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